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Satzung 
vom 19. Februar 2010 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein trägt den Namen Niedersächsischer Richterbund Verwaltungsverein e.V. (NRBVV). 
 
(2) Er hat seinen Sitz in Hannover. 
 
(3) Er ist in das Vereinsregister bei dem Amtsgericht in Hannover einzutragen. 
 
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(5) Die in dieser Satzung verwendeten Personenbezeichnungen gelten für Frauen und Männer. 
 
§ 2 Vereinszweck 
 
Zweck des Vereins ist die Förderung der Arbeit des Vereins Niedersächsischer Richterbund, Bund der 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (NRB), insbesondere durch 
organisatorische Unterstützung. Der Verein setzt die Beschlüsse der Vereinsorgane des NRB um. 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
(1) Ordentliche Mitglieder des Vereins sind die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands des 
NRB sowie die Vertreter der Bezirks- und Fachgruppen im Gesamtvorstand des NRB. 
 
(2) Die Mitgliedschaft endet durch Verlust des in Absatz 1 genannten Amtes, Austritt oder Ausschluss. 
 
(3) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von einem (1) Monat. 
 
(4) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, so kann es 
durch den Geschäftsführenden Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem 
Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Gegen 
den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Mitteilung des 
Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 
 
§ 4 Beiträge 
 
Die Mitgliedschaft ist beitragsfrei. 
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§ 5 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Geschäftsführende Vorstand. 
 
§ 6 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich einberufen. 
 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird einberufen, wenn es das Vereinsinteresse 
erfordert oder wenn die Einberufung von einem Viertel (1/4) der Vereinsmitglieder in Textform und 
unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 
 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt in Textform unter Wahrung einer 
Einladungsfrist von mindestens zwei (2) Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung ist für alle Aufgaben zuständig. Ihr sind die Jahresrechnung und der 
Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des 
Geschäftsführenden Vorstands in Textform vorzulegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet 
insbesondere über 
a) die Aufgaben des Vereins, 
b) den An- und Verkauf sowie die Belastung von Grundbesitz, 
c) die Beteiligung an Gesellschaften, 
d) die Aufnahme von Darlehen, 
e) Satzungsänderungen, 
f) die Auflösung des Vereins. 
 
(5) Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Gesamtvorstand oder Geschäftsführenden 
Vorstand des NRB noch dem Geschäftsführenden Vorstand des NRBVV oder einem von diesen 
berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte der Vereine sein dürfen, um die 
Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der 
Mitgliederversammlung des NRBVV und der Landesvertreterversammlung des NRB zu berichten. 
 
(6) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. 
 
(7) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 
§ 7 Geschäftsführender Vorstand 
 
(1) Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden des NRB als Vorsitzenden, einem 
von der Mitgliederversammlung gewählten weiteren Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands des 
NRB als stellvertretenden Vorsitzenden sowie dem Kassenwart des NRB als Geschäftsführer. 
 
(2) Der Geschäftsführende Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes 
Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands ist allein vertretungsberechtigt. 
 
(3) Die Amtszeit des Geschäftsführenden Vorstands beträgt drei (3) Jahre. Die jeweils amtierenden 
Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis jeweils Nachfolger bestimmt sind. 
 
(4) Dem Geschäftsführenden Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er 
übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 
(5) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens dreimal statt. Die Einladung hierzu erfolgt in 
Textform unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens drei (3) Tagen. Der 
Geschäftsführende Vorstand ist beschlussfähig, wenn zwei seiner Mitglieder anwesend sind. 
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(6) Der Geschäftsführende Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
 
(7) Der Geschäftsführer erstellt einen Kassenbericht und ist zur Rechnungslegung gegenüber der 
Mitgliederversammlung des NRBVV sowie der Landesvertreterversammlung und dem 
Gesamtvorstand des NRB verpflichtet. 
 
(8) Beschlüsse des Geschäftsführenden Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch in Textform 
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren in Textform 
erklären. 
 
§ 8 Satzungsänderung  
 
(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der Vereinsmitglieder erforderlich. Über 
Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen 
Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der 
Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden 
waren. 
 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Geschäftsführende Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 
Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 
 
§ 9 Beurkundung von Beschlüssen 
 
Die in Sitzungen des Geschäftsführenden Vorstands und in Mitgliederversammlungen gefassten 
Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen.  
 
§ 10 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung  
 
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der Mitglieder erforderlich. Der 
Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung 
gefasst werden. 
 
(2) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an den NRB. 
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